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herein unter Abwägung al ler pol i t isch, pol i t isch-operat iv 

und recht l ich relevanten Umstände zu entscheiden, ob Ver

dachtshinweise auf das Vorl iegen einer Straftat oder einer
1

Ordnungswidr igkeit  hinweisen.

Die Gestal tung der strafprozessualen Verdachtshinweisprüfung, 

insbesondere von Verdächt igenbefTagungen muß im Zusammenhang 

mit  dieser Zielstel lung auf den Nachweis einer Ordnungswidr ig

keit  und die Schaffung der Voraussetzungen für die Durchfüh

rung eines Ordnungsstrafverfahrens durch das zuständige Organ 

ausgerichtet sein.

Dabei ist  es nicht ausreichend, den Verdacht einer Ordnungs

widr igkeit  herauszuarbeiten, sondern die Begehung einer Ord

nungswidr igkeit  ist  nachzuweisen. Damit wird gleichzeit ig 

nachgewiesen, daß der Verdacht einer Straftat nicht begründet 

ist  und daß gemäß § 96 StPO von der Einlei tung eines Ermit t-  

lungsverfahrens abzusehen ist .  Im Unterschied zur Ini t i ierung 

von Ordnungsstrafmaßnahmen durch das MfS ohne Konfrontat ion 

der Person mit  dem MfS, welche grundsätzl ich im pol i t isch-opera

t iven Zusammenwirken mit  dem zuständigen Partner entsprechend
2

der Dienstanweisung 2/79 erfolgen muß, sind die. die Ordnungs- 1

1 Auf die viel fäl t igen Mögl ichkeiten der takt ischen Nutzung 
dieses Umstandes bei der Vorbeugung und Bekämpfung be
st immter Erscheinungsformen der Kriminal i tät  und anderer 
negat iver Handlungen, insbesondere aus dem Bereich pol i 
t ischer Untergrundtät igkeit ,  sol l  unter Verweis auf die 
vorl iegenden Forschungsergebnisse von Lubas u. a.,  November 
1983 (a. a. 0.)  sowie von Liebewirth, Meyer, Grimmer 
"Mögl ichkeiten und Voraussetzungen der konsequenten und
dif ferenzierten Anwendung und offensiven Durchsetzung des 
sozial ist ischen Strafrechts sowie spezif ische Aufgaben der 
Linie Untersuchung im Prozeß der Vorbeugung und Bekämpfung 
von Versuchen des Gegners zur Inspir ierung pol i t ischer 
Untergrundtät igkeit  in der DDR",
WS 3HS oOOl -  257/78, Potsdam, August 1978 
an dieser Stel le nicht eingegangen ‘werden

2 Dienstanweisung 2/79 über das pol i t isch-operat ive Zu
sammenwirken der Diensteinheiten des MfS mit  der Deut
schen Volkspol izei  und den anderen Organen dee MdI und 
die dazu erforderl ichen grundlegenden Voraussetzungen 
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